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Liebe Schulgemeinschaft, 
heute Morgen haben wir die Informationen bezüglich der neuen Vorgaben zu den 
Coronaregelungen erhalten. Der Aspekt „Eigenverantwortung“ wird ja nun 
deutschlandweit großgeschrieben. Ich denke, dass wir in der Schule da mitgehen 
sollten und uns so verantwortungsvoll wie möglich verhalten. 
 
Maskenpflicht 
Auf dem gesamten Schulgelände und bei Schulveranstaltungen gibt es keine 
Maskenpflicht mehr. Die Maske ist aber neben dem Impfen der wirksamste Schutz. 
Deswegen ist es selbstverständlich möglich, die Maske freiwillig zu nutzen, gerade im 
Hinblick auf das aktuelle Infektionsgeschehen in Bad Waldsee und Umgebung. 
 
Testpflicht gilt bis zu den Osterferien unverändert fort 
Schülerinnen und Schüler sind weiterhin zweimal pro Woche zu testen. Weiterhin von 
der Testpflicht ausgenommen sind quarantänebefreite Personen, denen zwei 
freiwillige Tests pro Woche angeboten werden. 
 
Hygienevorgaben, Lüften und Abstand  
Die bisherigen Hygieneregeln und die Vorgaben zum regelmäßigen Lüften werden wir 
weiterhin konsequent beachten. Soweit die örtlichen Verhältnisse es zulassen, ist nach 
Möglichkeit ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. Die 
bisherigen besonderen Hygienevorgaben für den Unterricht in Gesang und an 
Blasinstrumenten sind nicht mehr verpflichtend. 
 
Umgang mit Coronainfektionen in der Klasse oder Lerngruppe 
Bei einem Infektionsfall in einer Klasse, Lern- oder Betreuungsgruppe, gelten keine 
Kontaktbeschränkungen mehr. Sowohl die fünftägige Testung der gesamten Stufe als 
auch die Kontaktbeschränkungen im Sport- und Musikunterricht entfallen. 
 
Zutritts- und Teilnahmeverbote 
Das Zutritts- und Teilnahmeverbot ist künftig auf Personen begrenzt, die der Testpflicht 
nicht nachkommen. Selbstverständlich haben auch absonderungspflichtige Personen 
weiterhin keinen Zutritt zur Schule. Dies ergibt sich bereits daraus, dass sie den 
Absonderungsort in der Regel nicht verlassen dürfen.  
Bitte lassen Sie der Schule eine Bescheinigung über das positive Testergebnis 
zukommen. Bei einer „Freitestung“ mittels Schnelltest ab Tag 7, wenn 
mindestens 48 Std. Symptomfreiheit bestanden hat, benötigen wir das negative 
Testergebnis bevor Ihr Kind wieder zur Schule kommt.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Jubiläum 
Anlässlich unseres Jubiläums möchten wir Sie nochmals auf diese Veranstaltung am 
nächsten Samstag hinweisen: 
 
 

 
 

Die Tickets sind im Vorverkauf in der Tourist-Information oder online über folgenden 
Link erhältlich. Für Schüler gilt natürlich ein ermäßigter Schülerpreis. 
 
https://www.kultur-am-see.de/tickets/ 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Mark Overhage 
Schulleiter 

https://www.kultur-am-see.de/tickets/

